
Standardinformationsblatt  
für Pauschalreiseverträge

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:
www.justiz.gv.at/pauschalreisegesetz

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistun-
gen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die 
für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Air-Maritime 
Seereisen Gmbh, Blumauerstraße 7, 4020 Linz trägt die vol-
le Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt das Unternehmen Air-Maritime Seereisen 
Gmbh über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung 
für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Trans-
port in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung 
Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen 

über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreise-
vertrags.

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die 
ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegrif-
fenen Reiseleistungen.

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer 
oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich 
mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Ver-
bindung setzen können.

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb ei-
ner angemessenen Frist und unter Umständen unter zu-
sätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, 
wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) 
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vor-
gesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage 
vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 
8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Rei-
sende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseve-
ranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, 
hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn 
die entsprechenden Kosten sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsge-
bühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentli-
chen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pau-
schalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalrei-
se vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Rei-
senden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter 

Umständen auf eine Entschädigung.
• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher 

Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, bei-
spielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise 
voraussichtlich beeinträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der 
Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche 
Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungs-
gemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden 
angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten 
anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, wenn Leis-
tungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und 
dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der 
vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Rei-
severanstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung 
und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, 
wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

Kundengeldabsicherung: Gemäß der Reisebürosiche-
rungsverordnung (RSV) sind Kundengelder bei Pauschal-
reisen des Veranstalters „Air-Maritime Seereisen Gmbh“, 
GISA-Zahl Air-Maritime Seereisen Gmbh: 15171177
Die Anzahlung erfolgt frühestens 11 Monate vor dem ver-
einbarten Ende der Reise und beträgt 10% des Reiseprei-
ses.
Die Restzahlung erfolgt frühestens 20 Tage vor Reiseantritt 
– Zug um Zug gegen Aushändigung der Reiseunterlagen 
an den Reisenden. Darüber hinausgehende oder vorzeitig 
geleistete Anzahlungen bzw. Restzahlungen dürfen nicht 
gefordert werden und sind auch nicht abgesichert.
Die Haftung des Versicherers beschränkt sich gegenüber 
dem Kunden auf den von ihm gezahlten Reisepreis und ist 
im Schadensfall mit der Gesamtversicherungssumme be-
grenzt. Sollte die Versicherungssumme zur Befriedigung 
sämtlicher Ansprüche nicht ausreichen, so werden die 
Forderungen der Kunden mit dem aliquoten Anteil erfüllt. 
Im Insolvenzfall sind sämtliche Ansprüche innerhalb von 8 
Wochen direkt beim zuständigen Insolvenzabwickler abzu-
wickeln. Tippfehler vorbehalten!
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